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Tag I n h a l t Seite

Einziger Paragraph

(1) Für die Zulassung nach der Vergabeverordnung vom
19. Januar 1998 mit der Änderung vom 13. Januar 1999 (Ham-
burgisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1998 Seite 7, 1999
Seite 27) und nach der Universitäts-Zulassungsverordnung
vom 26. Januar 1999 (Hamburgisches Gesetz- und Verord-
nungsblatt Seite 37) werden für das Wintersemester 2000 /
2001 die in der Anlage aufgeführten Zulassungszahlen fest-
gesetzt.

(2) Soweit in der Anlage für Unterrichtsfächer von Lehr-
amtsstudiengängen Zulassungszahlen festgesetzt werden,

gelten diese abweichend von § 1 Absatz 3 der Universitäts-
Zulassungsverordnung nicht für Lehramtsstudienbewerberin-
nen und Lehramtsstudienbewerber, die zu den Unterrichts-
fächern Bildende Kunst oder Musik zugelassen sind.

(3) Ist in einem der in der Anlage aufgeführten Studien-
gänge die Zahl der Bewerberinnen oder Bewerber geringer als
die Zahl der Studienplätze, werden die nicht in Anspruch
genommenen Studienplätze nach pflichtgemäßem Ermessen
der Universität Hamburg einem anderen Studiengang unter
Berücksichtigung der jeweiligen Curricularnormwerte und der
jeweiligen Wertigkeit der Studienplätze hinzugerechnet.
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Verordnung

über Zulassungszahlen für die Universität Hamburg

für das Wintersemester 2000 / 2001

Vom 21. Juli 2000

Auf Grund von Artikel 5 Absatz 2 Nummer 1 des Gesetzes
zum Staatsvertrag über die Vergabe von Studienplätzen vom
2. Februar 1993 mit der Änderung vom 20. Januar 1998 (Ham-
burgisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1993 Seite 24, 1998
Seite 19) und der Verordnung über die Weiterübertragung von
Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen über
die Vergabe von Studienplätzen vom 6. Juli 1993 (Hambur-
gisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 154) wird ver-
ordnet:

Hamburg, den 21. Juli 2000.

Die Behörde für Wissenschaft und Forschung



Studienplätze
für Studien-

Fach- Studiengang anfängerinnen für das
bereich (Fach, Abschluss) und -anfänger Hauptstudium1) Wertigkeit

01 Evangelische Theologie /
Diplom / Baccalaureat /
Magister / Kirchliche Prüfung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

02 / 17 Rechtswissenschaft /
Erste Juristische Staatsprüfung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 6) 27

03 Volkswirtschaftslehre / Diplom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Betriebswirtschaftslehre / Diplom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 6)

Wirtschaftsinformatik / Diplom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

04 Medizin / Ärztliche Prüfung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 6) 186 7)
Zahnmedizin / Zahnärztliche Prüfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 6) 47 7)

05 Philosophie
/ Magister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Soziologie
/ Diplom / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Politische Wissenschaft
/ Diplom / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1,0

Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt Politik:
/ LA OAS 2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0,5
/ LA GuM 3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0,3
/ LA an So. 4)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0,4
/ LA OBS 5)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0,5

Sozial- und Wirtschaftsgeschichte / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Journalistik (Nebenfachstudium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

06 Pädagogik
/ Diplom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 1,0
/ Magister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 0,8

Lehramtsstudiengänge:

LA OAS 2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 11)
LA GuM 3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 11)
LA an So. 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 11)

Für die sonderpädagogischen Fachrichtungen: 8)

– Blinden- / Sehbehindertenpädagogik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
– Gehörlosen- / Schwerhörigenpädagogik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
– Geistigbehindertenpädagogik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
– Körperbehindertenpädagogik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
– Lernbehindertenpädagogik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
– Sprachbehindertenpädagogik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
– Verhaltensgestörtenpädagogik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

LA an So. 4) / Aufbaustudium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

LA OBS 5) :
– Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften  . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 12)
– Gewerblich-Technische Fachrichtungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 12)
Zusatzausbildung von Lehrerinnen und Lehrern
für Schülerinnen oder Schüler verschiedener Muttersprachen 30
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Studienplätze
für Studien-

Fach- Studiengang anfängerinnen für das
bereich (Fach, Abschluss) und -anfänger Hauptstudium1) Wertigkeit

07 Gebärdensprache / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Gebärdensprachdolmetschen / Diplom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Indogermanistik / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Medienkultur (Nebenfachstudium)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Germanistik:

Deutsche Sprache und Literatur

/ Magister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 28 1,0

/ LA OAS 2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 0,8

/ LA GuM 3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 0,7

/ LA an So. 4)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 0,4

Anglistik:

Englische Sprache, Literatur und Kultur

/ Magister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 0,9

/ LA OAS 2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 0,6

/ LA an So. 4)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 0,5

Sprache, Literatur und Kultur Nordamerikas / Magister . . . . . . . 19 1,0

Romanistik:

Französisch / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 0,9

Italienisch / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 1,0

Spanisch / Magister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 0,9

Portugiesisch / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1,0

Slavistik:

Ostslavistik / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 0,9

Westslavistik / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1,0

Südslavistik / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 0,8

Finnisch-Ugrische Philologie / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Phonetik / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Sprachlehrforschung / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Skandinavistik / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

08 Lateinische Philologie / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Geschichte / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Griechische Philologie / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Byzantinistik und Neugriechische Philologie / Magister  . . . . . . . 43

09 Kunstgeschichte / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Ethnologie / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 5

Historische Musikwissenschaft / Magister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Systematische Musikwissenschaft / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Klassische Archäologie / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Volkskunde / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Vor- und Frühgeschichte / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Altamerikanische Sprachen und Kulturen / Magister  . . . . . . . . . 14
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Studienplätze
für Studien-

Fach- Studiengang anfängerinnen für das
bereich (Fach, Abschluss) und -anfänger Hauptstudium1) Wertigkeit

10 Afrikanistik / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Sprachen und Kulturen 

Austronesiens / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Sprachen und Kulturen Ostasiens und Südostasiens:

Neuindische Philologie / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Alt- und Mittelindische Philologie / Magister . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Tibetologie / Magister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Sinologie / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Japanologie / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Koreanistik / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Sprachen und Kulturen des südostasiatischen Festlandes
/ Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients:
Altorientalistik / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Islamwissenschaft / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Turkologie / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

/ LA OAS 2) / LA OBS  5)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
/ LA GuM 3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Iranistik / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ägyptologie / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

11 Mathematik / Diplom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 10) 1,0
Wirtschaftsmathematik / Diplom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 10) 0,8

12 Physik / Diplom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

13 Chemie / Diplom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Lebensmittelchemie / Erste Staatsprüfung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 6) 2

Pharmazie / Staatsexamen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 6) 38 7)

13/14 Biochemie / Molekularbiologie / Diplom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

14 Biologie
/ Diplom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 6) 7 1,0
/ LA OAS 2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 4 0,4
/ LA GuM 3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 0,3
/ LA an So. 4)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 0,3

Anthropologie / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 0,3

Holzwirtschaft / Diplom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2

15 Geographie (einschließlich Wirtschaftsgeographie)
/ Diplom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 10 1,0
/ LA OAS 2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 0,7
/ LA GuM 3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 0,5

Geologie (einschließlich Paläontologie) / Diplom . . . . . . . . . . . . . 27
Geophysik / Diplom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Meteorologie / Diplom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Mineralogie / Diplom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ozeanographie / Diplom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

16 Psychologie / Diplom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 6) 3

18 Informatik / Diplom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 24

19 Sportwissenschaft
/ Diplom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 1 1,0
/ LA OAS 2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1 0,5
/ LA GuM 3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1 0,5
/ LA an So. 4)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0,5
/ LA OBS 5)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0,6
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Studienplätze
für Studien-

Fach- Studiengang anfängerinnen für das
bereich (Fach, Abschluss) und -anfänger Hauptstudium1) Wertigkeit

– Kriminologie (Aufbaustudium)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 9)
– Molekularbiologie (Aufbaustudium)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
– Schauspieltheater-Regie / Diplom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 9)
– Film (Aufbaustudium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nächster

Zulassungs-
termin

Sommer-
semester 2002
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Anmerkungen:
1) Für Bewerberinnen oder Bewerber des vierten bis achten

Semesters beziehungsweise mit Zwischenprüfung bezie-
hungsweise mit Vordiplom; ist keine Zahl angegeben,
besteht keine Zulassungsbeschränkung.

2) Lehramt an der Oberstufe – Allgemeinbildende Schulen –
3) Lehramt an der Grund- und Mittelstufe
4) Lehramt an Sonderschulen
5) Lehramt an der Oberstufe – Berufliche Schulen –
6) Die Studienplätze werden nach der Vergabeverordnung

zentral vergeben.
7) Die genannten Zulassungszahlen gelten für den Studien-

gang Medizin für Bewerberinnen oder Bewerber mit ärztli-
cher Vorprüfung für das erste bis vierte klinische Semester,
für den Studiengang Zahnmedizin für Bewerberinnen oder
Bewerber mit zahnärztlicher Vorprüfung für das erste klini-
sche Semester, für den Studiengang Pharmazie für Bewerbe-

rinnen oder Bewerber ab dem zweiten Fachsemester, jeweils
abzüglich der Plätze für Studentinnen oder Studenten der
Universität Hamburg, die ihr Studium in dem jeweiligen
Studiengang an der Universität Hamburg fortsetzen. Die
Zulassungszahl für die weiteren klinischen Semester der
medizinischen Studiengänge beträgt jeweils 0.

8) Angegeben ist jeweils die Zahl halber Studienplätze, weil zu
einem Studienplatz dieses Lehramtsstudienganges grund-
sätzlich zwei Fachrichtungen gehören.

9) Zulassung nur zum Sommersemester.

10) Von der Festsetzung einer Zulassungszahl wird abgesehen.

11) Der NC für die Allgemeine Erziehungswissenschaft für
LA OAS, LA GuM und LA an So wird im Winter-
semester 2000 / 2001 probeweise aufgehoben.

12) Der NC für das LA OBS wird im Wintersemster 2000 / 2001
probeweise aufgehoben; dies gilt nicht für Graphische
Technik 0 und Gesundheit 21.
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Einziger Paragraph

(1) Für die Zulassung nach der Vergabeverordnung vom
19. Januar 1998 mit der Änderung vom 13. Januar 1999 (Ham-
burgisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1998 Seite 7, 1999
Seite 27) und nach der Universitäts-Zulassungsverordnung
vom 26. Januar 1999 (Hamburgisches Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt Seite 37) werden für das Sommersemester 2001
die in der Anlage aufgeführten Zulassungszahlen festgesetzt.

(2) Soweit in der Anlage für Unterrichtsfächer von Lehr-
amtsstudiengängen Zulassungszahlen festgesetzt werden,

gelten diese abweichend von § 1 Absatz 3 der Universitäts-
Zulassungsverordnung nicht für Lehramtsstudienbewerberin-
nen und Lehramtsstudienbewerber, die zu den Unterrichts-
fächern Bildende Kunst oder Musik zugelassen sind.

(3) Ist in einem der in der Anlage aufgeführten Studien-
gänge die Zahl der Bewerberinnen oder Bewerber geringer als
die Zahl der Studienplätze, werden die nicht in Anspruch
genommenen Studienplätze nach pflichtgemäßem Ermessen
der Universität Hamburg einem anderen Studiengang unter
Berücksichtigung der jeweiligen Curricularnormwerte und der
jeweiligen Wertigkeit der Studienplätze hinzugerechnet.

Verordnung

über Zulassungszahlen für die Universität Hamburg

für das Sommersemester 2001

Vom 21. Juli 2000

Auf Grund von Artikel 5 Absatz 2 Nummer 1 des Gesetzes
zum Staatsvertrag über die Vergabe von Studienplätzen vom
2. Februar 1993 mit der Änderung vom 20. Januar 1998 (Ham-
burgisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1993 Seite 24, 1998
Seite 19) und der Verordnung über die Weiterübertragung von
Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen über
die Vergabe von Studienplätzen vom 6. Juli 1993 (Hambur-
gisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 154) wird ver-
ordnet:

Hamburg, den 21. Juli 2000.

Die Behörde für Wissenschaft und Forschung



Studienplätze
für Studien-

Fach- Studiengang anfängerinnen für das
bereich (Fach, Abschluss) und -anfänger Hauptstudium1) Wertigkeit

01 Evangelische Theologie /
Diplom / Baccalaureat /
Magister / Kirchliche Prüfung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

02 / 17 Rechtswissenschaft /
Erste Juristische Staatsprüfung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 6) 27

03 Volkswirtschaftslehre / Diplom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Betriebswirtschaftslehre / Diplom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 6)

Wirtschaftsinformatik / Diplom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –9)

04 Medizin / Ärztliche Prüfung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 6) 187 7)
Zahnmedizin / Zahnärztliche Prüfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 6) 47 7)

05 Philosophie
/ Magister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Soziologie
/ Diplom / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Politische Wissenschaft /
Diplom / Magister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1,0

Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt Politik:
/ LA OAS 2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0,5
/ LA GuM 3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0,3
/ LA an So. 4)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0,4
/ LA OBS 5)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0,5

Sozial- und Wirtschaftsgeschichte / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Journalistik (Nebenfachstudium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 9)

06 Pädagogik
/ Diplom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1,0
/ Magister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 0,8

Lehramtsstudiengänge:
LA OAS 2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 11)
LA GuM 3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 11)
LA an So. 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 9)

Für die sonderpädagogischen Fachrichtungen: 8)
– Blinden- / Sehbehindertenpädagogik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 9)
– Gehörlosen- / Schwerhörigenpädagogik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 9)
– Geistigbehindertenpädagogik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 9)
– Körperbehindertenpädagogik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 9)
– Lernbehindertenpädagogik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 9)
– Sprachbehindertenpädagogik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 9)
– Verhaltensgestörtenpädagogik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 9)

LA an So. 4) / Aufbaustudium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 9)

LA OBS 5) :
– Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften  . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 12)
– Gewerblich-Technische Fachrichtungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 12)

Zusatzausbildung von Lehrerinnen und Lehrern für
Schülerinnen oder Schüler verschiedener Muttersprachen  . . . . 30

07 Gebärdensprache / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 9)
Gebärdensprachdolmetschen / Diplom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 9)
Indogermanistik / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Medienkultur (Nebenfachstudium)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 9)

Germanistik:
Deutsche Sprache und Literatur

/ Magister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 28 1,0
/ LA OAS 2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0,8
/ LA GuM 3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 0,7
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Studienplätze
für Studien-

Fach- Studiengang anfängerinnen für das
bereich (Fach, Abschluss) und -anfänger Hauptstudium1) Wertigkeit

/ LA an So. 4)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0,4
Anglistik:
Englische Sprache, Literatur und Kultur

/ Magister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 0,9
/ LA OAS 2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0,6
/ LA an So. 4)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0,5

Sprache, Literatur und Kultur Nordamerikas / Magister . . . . . . . 12 1,0
Romanistik:
Französisch / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 0,9
Italienisch / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1,0
Spanisch / Magister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 0,9
Portugiesisch / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1,0
Slavistik:
Ostslavistik / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 0,9
Westslavistik / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1,0
Südslavistik / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0,8
Finnisch-Ugrische Philologie / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Phonetik / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Sprachlehrforschung / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Skandinavistik / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 9)

08 Lateinische Philologie / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Geschichte / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Griechische Philologie / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Byzantinistik und Neugriechische Philologie / Magister  . . . . . . . 28

09 Kunstgeschichte / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ethnologie / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 5
Historische Musikwissenschaft / Magister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Systematische Musikwissenschaft / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Klassische Archäologie / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Volkskunde / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Vor- und Frühgeschichte / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Altamerikanische Sprachen und Kulturen / Magister  . . . . . . . . . 10

10 Afrikanistik / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Sprachen und Kulturen Austronesiens / Magister  . . . . . . . . . . . . 11
Sprachen und Kulturen Ostasiens und Südostasiens:
Neuindische Philologie / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 9)
Alt- und Mittelindische Philologie / Magister . . . . . . . . . . . . . . . . – 9)
Tibetologie / Magister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 9)
Sinologie / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 9)
Japanologie / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 9)
Koreanistik / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 9)
Sprachen und Kulturen des südostasiatischen Festlandes

/ Magister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients:
Altorientalistik / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Islamwissenschaft / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Turkologie / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

/ LA OAS 2) / LA OBS 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
/ LA GuM 3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Iranistik / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ägyptologie / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

11 Mathematik / Diplom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 9) 1,0
Wirtschaftsmathematik / Diplom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 10) 0,8

12 Physik / Diplom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

13 Chemie / Diplom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Lebensmittelchemie / Erste Staatsprüfung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 6) 2
Pharmazie / Staatsexamen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 6) 38 7)
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Studienplätze
für Studien-

Fach- Studiengang anfängerinnen für das
bereich (Fach, Abschluss) und -anfänger Hauptstudium1) Wertigkeit

13 / 14 Biochemie / Molekularbiologie / Diplom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 9)

14 Biologie / Diplom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 6) 7 1,0
/ LA OAS 2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 4 0,4
/ LA GuM 3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 0,3
/ LA an So. 4)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0,3

Anthropologie / Magister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 0,3
Holzwirtschaft / Diplom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2

15 Geographie (einschließlich Wirtschaftsgeographie)
/ Diplom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 10 1,0
/ LA OAS 2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 0,7
/ LA GuM 3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0,5

Geologie (einschließlich Paläontologie) / Diplom . . . . . . . . . . . . . 18
Geophysik / Diplom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Meteorologie / Diplom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Mineralogie / Diplom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ozeanographie / Diplom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

16 Psychologie
/ Diplom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 6) 3

18 Informatik / Diplom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 9) 24

19 Sportwissenschaft
/ Diplom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 9) 1 1,0
/ LA OAS 2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 0,5
/ LA GuM 3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 1 0,5
/ LA an So. 4)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0,5
/ LA OBS 5)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0,6

– Kriminologie (Aufbaustudium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
– Molekularbiologie (Aufbaustudium)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 9)
– Schauspieltheater-Regie / Diplom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
– Film (Aufbaustudium)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nächster

Zulassungs-
termin

Sommer-
semester 2002
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Anmerkungen:
1) Für Bewerberinnen oder Bewerber des vierten bis achten

Semesters beziehungsweise mit Zwischenprüfung bezie-
hungsweise mit Vordiplom; ist keine Zahl angegeben,
besteht keine Zulassungsbeschränkung.

2) Lehramt an der Oberstufe – Allgemeinbildende Schulen –
3) Lehramt an der Grund- und Mittelstufe
4) Lehramt an Sonderschulen
5) Lehramt an der Oberstufe – Berufliche Schulen –
6) Die Studienplätze werden nach der Vergabeverordnung

zentral vergeben.
7) Die genannten Zulassungszahlen gelten für den Studien-

gang Medizin für Bewerberinnen oder Bewerber mit ärzt-
licher Vorprüfung für das erste bis vierte klinische Semester,
für den Studiengang Zahnmedizin für Bewerberinnen oder
Bewerber mit zahnärztlicher Vorprüfung für das erste klini-
sche Semester, für den Studiengang Pharmazie für Bewerbe-

rinnen oder Bewerber ab dem zweiten Fachsemester, jeweils
abzüglich der Plätze für Studentinnen oder Studenten der
Universität Hamburg, die ihr Studium in dem jeweiligen
Studiengang an der Universität Hamburg fortsetzen. Die
Zulassungszahl für die weiteren klinischen Semester der
medizinischen Studiengänge beträgt jeweils 0.

8) Angegeben ist jeweils die Zahl halber Studienplätze, weil zu
einem Studienplatz dieses Lehramtsstudienganges
grundsätzlich zwei Fachrichtungen gehören.

9) Zulassung nur zum Wintersemester.
10) Von der Festsetzung einer Zulassungszahl wird abgesehen.
11) Der NC für die Allgemeine Erziehungswissenschaft für LA

OAS und LA GuM wird im Sommersemester 2001
probeweise aufgehoben.

12) Der NC für das LA OBS wird im Sommersemester 2001 pro-
beweise aufgehoben; dies gilt nicht für Graphische Technik
0 und Gesundheit 20.
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§ 1

Organe der Stiftung

(1) Organe der Stiftung sind gemäß § 6 des Errichtungs-
gesetzes der Vorstand, das Kuratorium und der Wissenschaft-
liche Beirat.

(2) Zur wissenschaftlichen Unterstützung des Vorstandes
wird als Beratungsorgan das Kollegium der Abteilungsleiterin-
nen und Abteilungsleiter eingerichtet.

(3) Das Kuratorium kann zur Unterstützung und Beratung
des Vorstandes einen Nutzerbeirat einrichten.

(4) Mit Ausnahme des Vorstandes werden die Mitglieder
der Stiftungsorgane jeweils ehrenamtlich tätig. Notwendige
Auslagen können ersetzt werden. Sofern Sitzungsgelder
oder Aufwandsentschädigungen gezahlt werden sollen, sind
hierüber vom Kuratorium im Einvernehmen mit der Auf-
sichtsbehörde Richtlinien zu erlassen.

§ 2

Vorstand

(1) Die Bestellung der Vizepräsidentin bzw. des Vizepräsi-
denten nach § 7 Absatz 5 des Gesetzes über die Errichtung der

Stiftung „Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv (HWWA)“
erfolgt für eine Amtszeit von drei Jahren.

(2) Der Vorstand stellt rechtzeitig vor Beginn eines jeden
Geschäftsjahres einen Wirtschaftsplan auf, der die zu erwarten-
den Erträge und Aufwendungen enthält.

(3) Der Vorstand leitet und verwaltet die Stiftung und
beschließt ihre Angelegenheiten. Er hat die Mittel der Stiftung
sparsam und wirtschaftlich zu verwenden.

(4) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit Stimmenmehr-
heit, jedoch nicht gegen die Stimme der Präsidentin bzw. des
Präsidenten.

§ 3

Kuratorium

(1) Das Kuratorium tagt mindestens zweimal im Jahr.

(2) Die zwölf ordentlichen Mitglieder des Kuratoriums
sind:

1. der Präses der für Wissenschaft und Forschung zuständi-
gen Behörde der Freien und Hansestadt Hamburg oder

Verordnung

über die Satzung der Stiftung „Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv

(HWWA)“

Vom 25. Juli 2000

Auf Grund von § 10 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über die
Errichtung der Stiftung „Hamburgisches Welt-Wirtschafts-
Archiv (HWWA)“ vom 29. Mai 2000 (Hamburgisches Gesetz-
und Verordnungsblatt Seite 99) wird verordnet:

Einziger Paragraph

Der Stiftung „Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv
(HWWA)“ wird die aus dem Anhang ersichtliche erste
Satzung gegeben.

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 25. Juli 2000.

Anhang

Satzung

der Stiftung „Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv (HWWA)“

Vom 1. Juli 2000

P r ä a m b e l

Die Satzung ergeht auf der Grundlage des Gesetzes über die
Errichtung der Stiftung „Hamburgisches Welt-Wirtschafts-
Archiv (HWWA)“ vom 29. Mai 2000 (Hamburgisches Gesetz-
und Verordnungsblatt Seite 99). Die Bestimmungen des
Gesetzes in der jeweils gültigen Fassung sind als Bestandteil
der Stiftungssatzung anzusehen.
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eine von ihm benannte Vertreterin bzw. benannter Vertre-
ter als Vorsitzende bzw. Vorsitzender des Kuratoriums,

2. der Präses der für Wirtschaft zuständigen Behörde der
Freien und Hansestadt Hamburg oder eine von ihm
benannte Vertreterin bzw. benannter Vertreter,

3. der Präses der für die Finanzen zuständigen Behörde der
Freien und Hansestadt Hamburg oder eine von ihm
benannte Vertreterin bzw. benannter Vertreter,

4. drei von Bundesministerien entsandte Vertreterinnen bzw.
Vertreter,

5. eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der Handelskammer
Hamburg,

6. eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der Handwerkskammer
Hamburg,

7. eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der Gewerkschaften,

8. eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der Hamburger wissen-
schaftlichen Hochschule, mit der die Stiftung „Hambur-
gisches Welt-Wirtschafts-Archiv (HWWA)“ ein Koopera-
tions- und Berufungsabkommen nach § 123 a Hambur-
gisches Hochschulgesetz (HmbHG) in der Fassung vom
2. Juli 1991 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungs-
blatt Seite 249), zuletzt geändert am 25. Mai 1999
(Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seiten 95,
98), abgeschlossen hat,

9. die bzw. der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats
oder eine bzw. ein vom Wissenschaftlichen Beirat be-
nannte Vertreterin bzw. benannter Vertreter,

10. die bzw. der Vorsitzende der Gesellschaft der Freunde und
Förderer des HWWA.

Das Kuratorium kann bis zu drei weitere Mitglieder mit
beratender Stimme kooptieren, darunter die Vorsitzende
beziehungsweise den Vorsitzenden des Nutzerbeirates.

(3) Die Amtszeit der nicht von Amts wegen dem Kura-
torium angehörenden Mitglieder beträgt drei Jahre; Wieder-
berufung ist zulässig.

(4) Die Mitglieder des Kuratoriums wählen aus ihrer Mitte
eine stellvertretende Vorsitzende bzw. einen stellvertretenden
Vorsitzenden.

(5) Die Amtszeit der stellvertretenden Vorsitzenden bzw.
des stellvertretenden Vorsitzenden beträgt drei Jahre; Wieder-
wahl ist zulässig.

(6) Das Kuratorium ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit
seiner Mitglieder anwesend ist. Für die Vertreter der Bundes-
ministerien und der Behörden der Freien und Hansestadt
Hamburg ist bei Verhinderung Stellvertretung mit Stimm-
recht zulässig.

(7) Das Kuratorium gibt sich eine Geschäftsordnung.

(8) Ein vom Kollegium der Abteilungsleiterinnen und
Abteilungsleiter benanntes Mitglied oder seine Vertretung und
die bzw. der Vorsitzende des Personalrats oder ihre bzw. seine
Vertretung nehmen an den Sitzungen des Kuratoriums mit
beratender Stimme teil.

(9) Der Vorstand nimmt an den Sitzungen des Kuratoriums
teil.

(10) Die Beteiligung nach Absatz 9 ist bei eigener Betrof-
fenheit in persönlichen Angelegenheiten ausgeschlossen. Das
Kuratorium kann die Sitzungsteilnahme nach Absatz 9 im
Einzelfall aus weiterem triftigen Grund ausschließen.

§ 4

Wissenschaftlicher Beirat

(1) Der Wissenschaftliche Beirat besteht aus mindestens
vier Mitgliedern, die vom Kuratorium auf Vorschlag der
Präsidentin bzw. des Präsidenten oder des Wissenschaftlichen
Beirats für die Dauer von drei Jahren berufen werden; ein-
malige Wiederberufung ist zulässig.

(2) Dem Wissenschaftlichen Beirat sollen je eine Hoch-
schullehrerin bzw. ein Hochschullehrer aus zwei Hamburger
Hochschulen, darunter jene, die gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 8 im
Kuratorium vertreten ist, angehören. Mindestens zwei der
Mitglieder sollen ausländische Wissenschaftlerinnen bzw.
Wissenschaftler sein. Der informationswissenschaftliche Be-
reich soll angemessen vertreten sein. Der Wissenschaftliche
Beirat wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende bzw. einen Vor-
sitzenden. Er gibt sich eine Geschäftsordnung.

(3) Der Wissenschaftliche Beirat kann zur Erledigung sei-
ner Aufgaben Kommissionen bilden. Zu diesen Kommissio-
nen können auch Dritte hinzugezogen werden.

(4) Präsidentin bzw. Präsident und Vizepräsidentin bzw.
Vizepräsident nehmen an den Sitzungen des Wissenschaft-
lichen Beirats und seiner Kommissionen teil, sofern diese
nicht im Einzelfall anders entscheiden.

§ 5

Nutzerbeirat

(1) Der Nutzerbeirat unterstützt und berät den Vorstand bei
der Erfüllung des Stiftungszwecks. Der Nutzerbeirat besteht
aus mindestens vier und höchstens sieben Mitgliedern.

(2) Dem Nutzerbeirat sollen angehören Persönlichkeiten
aus:

1. Wissenschaft und Forschung,

2. Wirtschaftspraxis und Medien,

3. Öffentlicher Verwaltung und Politik,

4. Informationswissenschaft und -praxis.

(3) Die Mitglieder des Nutzerbeirats werden vom Kurato-
rium auf Vorschlag der Präsidentin bzw. des Präsidenten oder
des Nutzerbeirats für die Dauer von drei Jahren berufen; ein-
malige Wiederberufung ist zulässig. Bei der Zusammensetzung
des Nutzerbeirats ist eine paritätische Besetzung mit Männern
und Frauen anzustreben.

(4) Der Nutzerbeirat wählt aus seiner Mitte eine Vor-
sitzende bzw. einen Vorsitzenden und eine Stellvertreterin
bzw. einen Stellvertreter. Er gibt sich eine Geschäftsordnung.

(5) Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Nutzerbeirates
ist gemäß § 3 Absatz 2 dieser Satzung Mitglied im Kuratorium.

(6) Präsidentin bzw. Präsident und Vizepräsidentin bzw.
Vizepräsident nehmen an den Sitzungen des Nutzerbeirats teil.

§ 6

Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter

(1) Die Leiterinnen bzw. Leiter der Abteilungen werden
nach Durchführung eines berufungsähnlichen Verfahrens
unter Beteiligung einer Kommission bestellt, sofern kein
gemeinsames Berufungsverfahren mit einer wissenschaft-
lichen Hamburger Hochschule vereinbart wird.

(2) Der Kommission für die Leiterinnen bzw. Leiter der
Forschungsabteilungen gehören an



Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt 2000180 Nr. 27

1. die Präsidentin bzw. der Präsident als Vorsitzende bzw. Vor-
sitzender,

2. eine Vertreterin bzw. ein Vertreter des fachlich zuständigen
Fachbereichs der wissenschaftlichen Hamburger Hoch-
schule, mit der die Stiftung „Hamburgisches Welt-
Wirtschafts-Archiv (HWWA)“ ein Kooperations- und
Berufungsabkommen nach § 123 a HmbHG vereinbart hat,

3. zwei von der bzw. dem Vorsitzenden des Wissenschaftlichen
Beirats benannte Vertreterinnen bzw. Vertreter, 

4. ein vom Kollegium der Abteilungsleiterinnen und Abtei-
lungsleiter gewähltes Mitglied,

5. eine Vertreterin bzw. ein Vertreter aus der betroffenen
Abteilung.

(3) Die Kommission für die Besetzung der Leiterstellen der
anderen Abteilung wird entsprechend besetzt.

§ 7
Kollegium der Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter

(1) Dem Kollegium der Abteilungsleiterinnen und Abtei-
lungsleiter gehören die Abteilungsleiterinnen und Abteilungs-
leiter an. Das Kollegium hat die Aufgabe, den Vorstand in
wesentlichen Angelegenheiten der Forschung und der wissen-
schaftlichen Dienstleistungen der Stiftung, insbesondere bei
der Aufstellung und Durchführung des Arbeits- und For-
schungsprogrammes zu beraten. Es kann dazu auch den Wis-
senschaftlichen Beirat um Beratung oder Begutachtung bitten.

(2) Die Präsidentin bzw. der Präsident oder die Vizepräsi-
dentin bzw. der Vizepräsident leitet die Sitzungen des Kollegi-
ums, und ruft es jährlich zu mindestens zwei Sitzungen zusam-
men. Auf Antrag eines Drittels der Mitglieder des Kollegiums
muss die Präsidentin bzw. der Präsident eine Sitzung ein-
berufen.
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Verordnung

über Zulassungszahlen für die Fachhochschule Hamburg

Vom 25. Juli 2000

Auf Grund von Artikel 5 Absatz 2 Nummer 1 des Gesetzes
zum Staatsvertrag über die Vergabe von Studienplätzen vom
2. Februar 1993 mit der Änderung vom 20. Januar 1998 (Ham-
burgisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1993 Seite 24, 1998
Seite 19) und der Verordnung über die Weiterübertragung von
Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen über
die Vergabe von Studienplätzen vom 6. Juli 1993 (Hambur-
gisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 154) wird ver-
ordnet:

§ 1

Zulassungszahl für das Wintersemester 2000/2001

Für die Zulassung nach der Fachhochschul-Zulassungsver-
ordnung vom 6. Juli 1999 mit der Änderung vom 13. Juli 2000
(Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1999 Seite 137,
2000 Seite 151) werden zum Wintersemester 2000/2001 die
folgenden Zulassungszahlen festgesetzt:

1. Maschinenbau und Produktion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

2. Elektrotechnik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

3. Technische Informatik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

4. Softwaretechnik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

5. Information Engineering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

6. Fahrzeugbau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

7. Flugzeugbau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

8. Medientechnik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

9. Architektur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

10. Bauingenieurwesen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

11. Medizintechnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

12. Umwelttechnik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

13. Biotechnologie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

14. Verfahrenstechnik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

15. Biomedical Engineering (Bachelor)  . . . . . . . . . . . . . . . 31

16. Environmental Engineering (Bachelor)  . . . . . . . . . . . . 33

17. Bioprocess Engineering (Bachelor)  . . . . . . . . . . . . . . . . 34

18. Process Engineering (Bachelor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

19. Sozialpädagogik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

20. Bibliotheks- und Informationsmanagement  . . . . . . . . 39

21. Mediendokumentation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

22. Ökotrophologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

23. Technische Betriebswirtschaftslehre . . . . . . . . . . . . . . . 76

24. Außenwirtschaft/Internationales Management  . . . . . 40

25. Wirtschaftsingenieur
(Hochschulübergreifender Studiengang) . . . . . . . . . . . 133

§ 2

Zulassungszahl für das Sommersemester 2001

(1) Für die Zulassung nach der Fachhochschul-Zulassungs-
verordnung werden zum Sommersemester 2001 die folgenden
Zulassungszahlen festgesetzt.

1. Maschinenbau und Produktion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

2. Elektrotechnik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

3. Technische Informatik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

4. Softwaretechnik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

5. Fahrzeugbau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

6. Flugzeugbau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

7. Medientechnik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

8. Architektur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

9. Bauingenieurwesen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

10. Medizintechnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

11. Umwelttechnik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

12. Biotechnologie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

13. Verfahrenstechnik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

14. Bibliotheks- und Informationsmanagement  . . . . . . . . 40

15. Illustration und Kommunikationsdesign  . . . . . . . . . . 90

16. Textil-, Mode- und Kostümdesign . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

17. Bekleidungstechnik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

18. Ökotrophologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

19. Technische Betriebswirtschaftslehre . . . . . . . . . . . . . . . 75

20. Außenwirtschaft / Internationales Management  . . . . . 39

21. Wirtschaftsingenieur
(Hochschulübergreifender Studiengang) . . . . . . . . . . . 66

22. Pflege  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

23. Gesundheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

(2) Soweit bei der Zulassung zum Wintersemester
2000/2001 in einem der in Absatz 1 aufgeführten Studiengänge
Studienplätze frei geblieben sind oder die Zulassungszahl
überschritten worden ist, erhöht oder erniedrigt sich die
Zulassungszahl um die entsprechende Zahl der Studienplätze.

Hamburg, den 25. Juli 2000.

Die Behörde für Wissenschaft und Forschung
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§ 1

(1) Freiberuflich tätigen Hebammen und Entbindungs-
pflegern stehen für ihre berufsmäßigen Leistungen gegenüber
Selbstzahlern Gebühren bis zum zweifachen Satz der Beträge
der Anlage zu § 2 Absatz 1 der Hebammenhilfe-Gebühren-
verordnung vom 28. Oktober 1986 (Bundesgesetzblatt I
Seite 1662), zuletzt geändert am 7. Oktober 1997 (Bundes-
gesetzblatt I Seite 2397), in der jeweils geltenden Fassung zu.

(2) In Nummer 14 der Anlage zu § 2 Absatz 1 der Hebam-
menhilfe-Gebührenverordnung tritt bei der Berechnung der
Gebühren nach Absatz 1 an die Stelle des Gebührensatzes
44,– DM der Gebührensatz 100,– DM.

(3) Für eine Dauerrufbereitschaft ab drei Wochen vor dem
errechneten Geburtstermin bis zwei Wochen danach beträgt
die Gebühr 300,– DM. Diese Gebühr kann bis zum Zweifachen
des Gebührensatzes erhoben werden. Sie darf nur von Hebam-
men und Entbindungspflegern berechnet werden, die Geburts-
hilfe im Sinne der Leistungen der Nummern 10 bis 12 der
Anlage zu § 2 Absatz 1 der Hebammenhilfe-Gebührenverord-
nung anbieten. Die Gebühr ist auch dann berechnungsfähig,
wenn die Geburt auf Grund unvorhergesehener Umstände
oder auf Grund einer besonderen vertraglichen Verbindung
mit einem Krankenhaus in einem Krankenhaus erfolgt.

(4) Als Nacht im Sinne der Anlage zu § 2 Absatz 1 der
Hebammenhilfe-Gebührenverordnung gilt die Zeit von

20 Uhr bis 8 Uhr, als Sonn- oder Feiertag die Zeit von 6 Uhr
des Sonn- oder Feiertages bis 6 Uhr des folgenden Tages.

(5) Innerhalb des sich aus den Absätzen 1 bis 4 ergebenden
Gebührenrahmens sind die Gebühren nach den besonderen
Umständen des Einzelfalles, insbesondere nach der Schwierig-
keit der Leistung und dem Zeitaufwand zu bemessen.

(6) Für Wegegelder gilt § 4 Absätze 1, 2 und 4 der
Hebammenhilfe-Gebührenverordnung in der jeweils gelten-
den Fassung. Wegegelder können bei besonderem Zeitaufwand
bis zum Zweifachen des Satzes erhoben werden.

(7) Der einfache Satz der Gebühren und des Wegegeldes ist
zu berechnen, wenn die Zahlung aus Mitteln der Sozialhilfe
erfolgt.

(8) Für Auslagen gilt § 3 Satz 1 der Hebammenhilfe-
Gebührenverordnung in der jeweils geltenden Fassung.

§ 2

(1) Die Gebührenordnung für Hebammen und Entbin-
dungspfleger vom 19. Oktober 1993 (Hamburgisches Gesetz-
und Verordnungsblatt Seite 279) wird aufgehoben.

(2) Für Leistungen, die vor dem In-Kraft-Treten dieser
Gebührenordnung erbracht wurden, ist das bisherige Recht
anzuwenden.

Gebührenordnung

für Hebammen und Entbindungspfleger

Vom 25. Juli 2000

Auf Grund von § 5 des Hamburgischen Hebammengesetzes
vom 13. September 1990 (Hamburgisches Gesetz- und Verord-
nungsblatt Seite 202) wird verordnet:

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 25. Juli 2000.
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